
Anlage 1 zu JAR-FCL 1.005 
Nationale Lizenz Flugerfahrung (in 

Stunden) 
Weitere JAA-

Anforderungen 
Ersetzt durch JAR-FCL-

Lizenz und 
Einschränkungen (soweit

zutreffend) 

Aufhebung der 
Einschränkungen 

 

(1) (2) (3) (4) (5)  

ATPL(A) >1500 als PIC auf 
Flugzeugen mit zwei 
Piloten 

Keine ATPL-(A) nicht zutreffend (a) 

ATPL(A) >1500 auf Flugzeugen mit
zwei Piloten 

Keine Wie unter (c)(4) wie unter (c)(5) (b) 

ATPL(A) >500 auf Flugzeugen mit 
zwei Piloten 

Nachweis von 
Kenntnissen über 
Flugplanung und 
Flugleistung gemäß 
Anlage 1 zu JAR-FCL 
1.470 

ATPL(A) mit einer 
Typenberechtigung 
beschränkt auf Kopilot 

Fähigkeitsnachweis 
als PIC gemäß Anlage
2 zu JAR-FCL 1.240 

(c) 

CPL(A)/IR in 
Verbindung mit 
einer, im JAA-
Ausstellerstaat der 
Lizenz 
bestandenen, 
theoretischen 
ATPL-Prüfung 
gemäß ICAO 

>500 auf Flugzeugen mit 
zwei Piloten, oder im 
Betrieb mit zwei Piloten 
auf Zubringerflugzeugen 
gemäß JAR/FAR 23 in 
Übereinstimmung mit 
JAR-OPS 1 oder 
gleichwertigen nationalen 
Bestimmungen 

(i) Nachweis von 
Kenntnissen über 
Flugplanung und 
Flugleistung gemäß 
Anlage 1 zu JAR-FCL 
1.470 
(ii) Erfüllung der übrigen 
Anforderungen gemäß 
JAR-FCL 1.250(a)(1) 
und (2) 

CPL(A)/IR und 
Anrechnung der 
theoretischen ATPL-
Ausbildung gemäß JAR-
FCL 

nicht zutreffend (d) 

CPL(A)/IR >500 auf Flugzeugen mit 
zwei Piloten, oder im 
Betrieb mit zwei Piloten 
auf Zubringerflugzeugen 
mit einem Piloten gemäß 
JAR/FAR 23 in 
Übereinstimmung mit 
JAR-OPS 1 oder 
gleichwertigen nationalen 
Bestimmungen 

(i) Bestehen einer 
theoretischen ATPL(A)-
Prüfung  gemäß JAR-
FCL in dem JAA-
Ausstellerstaat der 
Lizenz*(siehe 
Anmerkung im 
Anschluss an die 
Tabelle) 
(ii) Erfüllung der oben 
genannten 
Anforderungen gemäß 
JAR-FCL 1.250(a)(1) 
und (2) 

CPL(A)/IR und 
Anrechnung der 
theoretischen ATPL-
Ausbildung gemäß JAR-
FCL 

Nicht zutreffend (e) 

CPL(A)/IR >500 als PIC auf 
Flugzeugen mit einem 
Piloten 

Keine CPL(A)/IR mit Typen- 
oder 
Klassenberechtigungen, 
die auf Flugzeuge mit 
einem Piloten beschränkt
sind 

 (f) 

CPL(A)/IR <500 als PIC auf 
Flugzeugen mit einem 
Piloten 

Nachweis von 
Kenntnissen über 
Flugplanung und 
Flugleistung gemäß 
Anlage 1 zu JAR-FCL 
1.470 

Wie unter (4)(f) Erwerb der 
Typenberechtigung für
Flugzeuge mit zwei 
Piloten gemäß JAR-
FCL 1.240 

(g) 

CPL(A) >500 als PIC auf 
Flugzeugen mit einem 
Piloten 

Nachtflugqualifikation, 
soweit zutreffend 

CPL(A), mit Typen- oder 
Klassenberechtigungen, 
die auf Flugzeuge mit 
einem Piloten beschränkt
sind 

 (h) 

CPL(A) <500 als PIC auf 
Flugzeugen mit einem 
Piloten 

(i) Nachtflugqualifikation,
soweit zutreffend; 
(ii) Nachweis von 
Kenntnissen über 
Flugleistung und 
Flugplanung gemäß 
Anlage 1 zu JAR-FCL 
1.470 

Wie unter (4)(h)  (i) 



Nationale Lizenz Flugerfahrung (in 
Stunden) 

Weitere JAA-
Anforderungen 

Ersetzt durch JAR-FCL-
Lizenz und 

Einschränkungen (soweit
zutreffend) 

Aufhebung der 
Einschränkungen 

 

(1) (2) (3) (4) (5)  

PPL(A)/IR 75 Stunden nach 
Instrumentenflugregeln 

Nachtflugqualifikation, 
sofern die 
entsprechenden Rechte 
nicht in der 
Instrumentenflugbe-
rechtigung enthalten 
sind 

PPL(A)/IR (IR beschränkt
auf PPL) 

Nachweis von 
Kenntnissen über 
Flugplanung und 
Flugleistung gemäß 
Anlage 1 zu JAR-FCL 
1.470 

(j) 

PPL(A) 70 Stunden auf 
Flugzeugen 

Nachweis über 
Kenntnisse in der 
Funknavigation 

PPL(A)  (k) 

 
*Inhaber einer CPL, die bereits im Besitz einer Typenberechtigung für Flugzeuge mit zwei Piloten sind, 
müssen zuvor keine theoretische ATPL-Prüfung abgelegt haben, wenn sie weiterhin auf dem gleichen 
Flugzeugtyp tätig sind. Dabei erfolgt jedoch keine Anrechnung auf die theoretische ATPL-Ausbildung 
zum Erwerb einer Lizenz gemäß JAR-FCL. Für den Erwerb einer Berechtigung für ein weiteres 
Flugzeug mit zwei Piloten sind die in Spalte (3), Reihe (e) unter (i) genannten Anforderungen der oben 
stehenden Tabelle zu erfüllen. 


